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Handeltreiben mit Btm; Strafzumessung
BIMG 5 29a; SIGB $ 46

l.Werden Btm teils zum Handeltreiben und teils zum
Eigenverbrauch verwendet, hat das Gericht festzustellen,
welcher Anteil für den späteren Verkauf vorgesehen war
und zwar notfalls - unter Beachtung des Zweifelssatzes -
im Wege der Schätzung.

2. Eine Überschreitung des Grenzwertes der nicht gerin-
gen Menge von Btm um das 2,5-fache bzw. das Doppelte
darf nicht als bestimmender Strafschärfungsgrund ge-
wertet werden.

3. Es verstößt gegen das Doppelverwertungsverbot des
$ 46 Abs. 3 SIGB, wenn das Gericht bei dem Tatvorwurf
des Handeltreibens mit Btm strafschärfend berücksich-
tigt, dass es sich bei der Tat >nicht nur um einen Besitz
zum Eigenkonsum, sondern auch zum Handeltreiben< ge-
handelt habe.

OLG Brounschweig, Beschl. v. 24.09.2018 - 1 5s 55/18

Mitgeteilt von RA Jan-Robert Fttnck, Braunschweig.
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